
Geschäftsfähigkeit §§ Ю5—113

(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, so 
kann er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der .Wahr
heit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat; 
er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm 
das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschlüsse des Ver
trags bekannt war. § 110

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von 
Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertrags
mäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem 
Zwecke oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder 
mit dessen Zustimmung von einem Britten überlassen 
worden sind. § 111

Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige 
ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Ver
treters vornimmt, ist unwirksam. Nimmt der Minder jährige 
mit dieser Einwilligung ein solches Rechtsgeschäft einem 
anderen gegenüber vor, so ist das Rechtsgeschäft unwirk
sam, wenn der Minderjährige die Einwilligung nicht in 
schriftlicher Form vorlegt und der andere das Rechts
geschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Bie 
Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter den 
anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte.

§112
(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmi

gung des Rates des Kreises den Minderjährigen zum selb
ständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minder
jährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäfts
fähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt. Aus
genommen sind Rechtsgeschäfte, zu denen der Vertreter 
der Genehmigung des Rates des Kreises bedarf.

(2) Bie Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit
Genehmigung des Rates des Kreises zurückgenommen 
werden. § 113

(1) Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minder
jährigen, in Bienst oder in Arbeit zu treten, so ist der Min-
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